
F. FAZIT

Wenngleich es sich bei § 261 StGB um einen außerordentlich
komplexen Straftatbestand handelt, sind die in einer Klausur
erwartbaren Konstellationen mit dem hier entfalteten Grund-
lagenwissen gut in den Griff zu bekommen. Zu diesem Wis-
sen zählen insbesondere die folgenden Informationen:
■ Taugliche Tatobjekte („Gegenstände“) sind bewegliche/
unbewegliche Sachen sowie Forderungen, die aus irgend-
einer rechtswidrigen Vortat (sog. All-crimes-Ansatz) her-
rühren müssen.
■ Ebenfalls als Tatobjekt erfasst sind Surrogate des Ur-
sprungsgegenstandes (zB der Verkaufserlös für das Diebes-
gut) und Nutzungen.

■Wenn eine Selbstgeldwäsche durch den Vortäter in Be-
tracht kommt, sind die in Abs. 7 normierten Einschrän-
kungen („in Verkehr bringen“ und „Herkunft verschlei-
ern“) zu berücksichtigen.

■ Bei den Tathandlungen ist im Grunde eine Orientierung
am (weitestgehend selbsterklärenden) Gesetzeswortlaut
ausreichend; sich die wesentlichen Beispielsfälle zu mer-
ken, dürfte aber hilfreich sein.

■ Gemäß Abs. 6 genügt es hinsichtlich der subjektiven Tat-
seite, wenn der Täter leichtfertig nicht erkannt hat, dass
der Gegenstand aus einer rechtswidrigen Tat herrührt.
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Angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise sollen forschende Unternehmen unterstützt
werden. Hierzu wird vom zuständigen Landesgesetzgeber das Niedersächsische Forschungs-
förderungsgesetz (FFG) verabschiedet. § 2 FFG lautet:

„Unternehmen wird auf Antrag ein Zuschuss iHv 50% ihrer jährlichen Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung gewährt.“

Weitere Anforderungen bestehen nach dem FFG nicht.

Als Reaktion auf die Forschungsprämie investiert das Unternehmen U im Jahr 2022
100.000 EUR in die Forschung und Entwicklung von ressourcen- und energieeffizienten
Produktionssystemen. U beantragt für das Jahr 2022 frist- und ordnungsgemäß eine För-
derung iHv 50.000 EUR. Der Antrag wird durch einen Förderbescheid am 1.2.2023 von der
zuständigen Behörde B bewilligt. Die Summe wird daraufhin in voller Höhe ausgezahlt. Die
Bewilligung der Förderung ist rechtmäßig.

Neben der Bewilligung enthält der Bescheid allerdings eine zusätzliche Vorgabe: In dem
Schreiben, mit dem die Bewilligung ausgesprochen wird, heißt es unter der Überschrift „zu
erfüllende Verpflichtungen“ weiter:

„U wird aufgetragen, Geschäftsbeziehungen nur zu Zulieferern zu unterhalten, die nach-
weislich – durch entsprechende Bescheinigungen dokumentiert – menschenrechtliche und
arbeitsschutzrechtliche Mindeststandards einhalten.“

Begründet wird diese Verpflichtung mit der besonderen unternehmerischen Sorgfaltspflicht,
die U durch den Erhalt der öffentlichen Gelder treffe.

Die vertretungsbefugte geschäftsführende Gesellschafterin (F) des Unternehmens will diese
zusätzliche Verpflichtung nicht akzeptieren. Um die Bewilligung nicht zu gefährden, möchte
sie aber keine Klage erheben und das Problem vorzugsweise mit B klären. Umgehend
kontaktiert sie die B. F legt dar, dass der Großteil ihres Geschäftsmodells auf der günstigen
Zulieferung von Bauprodukten aus Ländern bestehe, bei denen sie zwar sicher von der

* Die Verfasserin war zum Zeitpunkt der Klausurerstellung Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht
und Verwaltungswissenschaft der Juristischen Fakultät an der Leibniz Universität Hannover (Prof. Dr. Veith Mehde, Mag. rer.
publ.). Die Zwischenprüfungsklausur wurde von Prof. Dr. Mehde an der Leibniz Universität Hannover im Wintersemester
2022/2023 gestellt. Die Durchfallquote lag bei 35,6%. Die Durchschnittsnote war 4,996.
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Achtung der Menschenrechte ausgehe, Bescheinigungen der verlangten Art aber nicht aus-
gestellt würden. Sie macht darüber hinaus auch geltend, dass sie die entsprechenden Liefer-
verträge – was zutrifft – verbindlich auch mit Wirkung für die Zukunft abgeschlossen habe.
Schon deswegen könne sie die Lieferketten in den nächsten Jahren auf keinen Fall auf
Zulieferer umstellen, die entsprechende Bescheinigungen ausstellen.

Nach mehrfachen Diskussionen mit F widerruft B den Bewilligungsbescheid für die Ver-
gangenheit am 15.2.2023. Als Begründung wird auf die verletzte Dokumentationspflicht
hinsichtlich der fehlenden Bescheinigung über menschen- und arbeitsschutzfreundliche Lie-
ferketten verwiesen. Ein weiteres Zuwarten sei in Anbetracht der erklärten sicheren Nicht-
erfüllung der Verpflichtung nicht angebracht.

F kontaktiert daraufhin erneut fassungslos die B. Sie bringt vor, dass menschenrechtsfreund-
liche Lieferketten mit der Forschungsprämie inhaltlich in keinem Zusammenhang stünden.
Weiterhin stehe ihr nach dem FFG ein gebundener Anspruch auf die Forschungsprämie zu.
Die Forschungsprämie könne doch nicht widerrufen werden, nur weil sie sich weigere, die
ohnehin unzulässige Vorgabe zu erfüllen. B erwidert, dass es auf die Rechtmäßigkeit der „zu
erfüllenden Verpflichtung“ für die Aufhebung der Förderung gar nicht ankomme.

Ist der rückwirkende Widerruf der Förderung rechtmäßig?

Bearbeitungsvermerk: Die Wirksamkeit der „zu erfüllenden Verpflichtung“ ist zu unterstellen. Gesetze
zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten sind nicht einschlägig. Die Vereinbarkeit des
FFG mit höherrangigem Recht ist zu unterstellen. Sämtliche im Sachverhalt aufgeworfene Rechtsfragen
sind – gegebenenfalls im Rahmen eines Hilfsgutachtens – zu prüfen. Finden sich im Sachverhalt keine
Hinweise zu einzelnen Verfahrensschritten, so ist zu unterstellen, dass die Vorschriften insofern beachtet
wurden.

& LÖSUNG

Der Widerruf des Förderbescheides ist rechtmäßig, wenn er auf einer Rechtsgrundlage beruht
sowie formell und materiell rechtmäßig ist.

A. RECHTSGRUNDLAGE

Als Rechtsgrundlage für den Widerruf des Förderbescheides kommt § 49 III Nr. 2 VwVfG
iVm § 1 I NVwVfG (auf den Verweis wird im Folgenden verzichtet) in Betracht.

B. FORMELLE RECHTMÄßIGKEIT

I. Zuständigkeit

Die B müsste für den Widerruf der ursprünglichen Genehmigung sachlich und örtlich zu-
ständig sein. § 49 V VwVfG bietet nur eine Zuständigkeitsregelung für die örtliche Zustän-
digkeit und gilt ohnehin erst in dem Fall, dass der zu widerrufende Verwaltungsakt un-
anfechtbar ist. Die Genehmigung besteht hier allerdings erst seit rund zwei Wochen und ist
somit gem. §§ 70 I, 74 I VwGO weiterhin anfechtbar. Bis zum Eintritt der Bestandskraft ist
für die örtliche Zuständigkeit auf allgemeine verwaltungsverfahrensrechtliche Grundsätze
zurückzugreifen. Dasselbe gilt für die sachliche Zuständigkeit vor und nach Eintritt der
Bestandskraft. Danach ist die Behörde für die Aufhebung eines Verwaltungsaktes zuständig,
die zum Zeitpunkt der Aufhebungsentscheidung für den Erlass des aufzuhebenden Verwal-
tungsaktes zuständig wäre (BVerwG NJW 2000, 1512 (1513); Kopp/Ramsauer/Ramsauer,
VwVfG, 23. Aufl. 2022, VwVfG § 49 Rn. 164). Die B ist die zuständige Behörde zum Erlass
des Förderbescheids. Somit ist B auch die zuständige Behörde für den Widerruf.

II. Verfahren

Die Anhörung iSv § 28 I VwVfG ist im Rahmen der mehrfachen Diskussionen erfolgt.
Mithin wurde das Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt.

III. Form

Der schriftliche Widerrufsbescheid wurde ausreichend iSv §§ 37, 39 I VwVfG begründet.

IV. Zwischenergebnis

Der Widerruf des Förderbescheids ist formell rechtmäßig.

Actus-contrarius-Gedanke
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